
 
Stadt Lingen (Ems)  
- Fachdienst Bürgerservice/Ausländerwesen - 
 
 
Name, ggfls. Geburtsname 

 

Vorname 

   

Geburtsdatum 

 
Staatsangehörigkeit 

 

 

E r k l ä r u n g  

Im Zusammenhang mit dem Antrag auf Ausstellung einer Aufenthaltskarte geben wir fol-
gende Erklärung ab: 
 
1. Ich, ___________________________________________, bewohne gemeinsam mit meinem  

 Ehegatten __________________________________________________________ 

 die Wohnung in Lingen (Ems), _____________________________________________. 

 

Wir leben in ehelicher Lebensgemeinschaft und führen einen gemeinsamen Haus-
halt. Eine Trennung ist nicht beabsichtigt. Ein Scheidungsverfahren ist weder an-
hängig noch beabsichtigt.  
 
In unserem Haushalt leben folgende Kinder (Name, Vorname, Geburtsdatum): 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
2. Wir sind darüber belehrt worden, dass gem. § 2 Abs. 4 FreizügG/EU das Nichtbestehen 

des Freizügigkeitsrechts festgestellt werden kann, wenn feststeht, dass die betreffende 
Person das Vorliegen einer Voraussetzung für dieses Recht durch die Verwendung von 
gefälschten oder verfälschten Dokumenten oder durch Vorspiegelung falscher Tatsachen 
vorgetäuscht hat. Das Nichtbestehen des Freizügigkeitsrechts kann bei einem Familienan-
gehörigen, der nicht Unionsbürger ist, außerdem festgestellt werden, wenn feststeht, dass 
er dem Unionsbürger nicht zur Herstellung oder Wahrung der familiären Lebensgemein-
schaft nachzieht oder ihn nicht zu diesem Zweck begleitet. Einem Familienangehörigen, 
der nicht Unionsbürger ist, kann in diesen Fällen die Erteilung der Aufenthaltskarte oder 
des Visums versagt werden oder seine Aufenthaltskarte kann eingezogen werden. 
 

3. Wir wurden ferner darauf hingewiesen, dass nach § 9 Abs. 1 FreizügG/EU mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird, wer unrichtige oder unvollstän-
dige Angaben macht oder benutzt, um für sich oder einen anderen eine Aufenthaltskarte, 
eine Daueraufenthaltskarte, eine Bescheinigung über das Daueraufenthaltsrecht, ein Auf-
enthaltsdokument-GB oder ein Aufenthaltsdokument für Grenzgänger-GB zu beschaffen 
oder eine so beschaffte Urkunde wissentlich zur Täuschung im Rechtsverkehr gebraucht. 
Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach Absatz 1 bezieht, können eingezogen werden 
(Abs. 3). 
 

4. Es ist uns bekannt, dass wir Änderungen in unseren persönlichen Verhältnissen der Aus-
länderbehörde unverzüglich mitteilen müssen.  

 
 
Lingen (Ems), den ____________________ 
 
 
______________________________                     _____________________________ 
Unterschrift des/der Antragssteller/-in  Unterschrift des Ehegatten 


